
ii~7,80 der B,e.ilazenz'll den stenogra:phischel'!,Proto~oll:E!n, d:ea Nation-a,lrate·s 
XI. Gesetzgebung.spet'iode' 

4.8.1967 

34.9/A.a. 
zu 3:33/et 

• n f:t a g e b e an t wo r tun g 

ä~s BundesmiIiisters für Unterricht J)ru P i f f 1 - Per b" e v i c' 
äuf die Anfrage der Ahgeordneten lC 0 ri i r und Genossen, 

betreffend Kulturinstitute o 

-o"'O-Q-

Die .6chrlrtiiche parlamentarische Anfrage Nro 333/J-NR/67, die die 

Abgeordneten Konir und Genossen am 230 Juni 1967 an mich richteten, be

ehre ich mich~ wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Der zitierte Erlaß :,:-egel t ausdrücklich die Benützung von Gäste

zirnnrern. Er kai'l.zi also nicht gegen den Umstand' zielen~ daß in Kulturinsti

tuten Dienstwohnungen bestehen, wie es auch bei Botschaften~ die sogar 

eigene Residenzen neben den Amtsräumen unterhalten~ üblich isto 

Der ErlaßZlo 43=279~II/4/66 steht demnach nicht im Vliderspruch dazu, 

daß Räumlichkeiten in Kulturinstituten als Dienstwohnungen herangezogen 

werden. 

ad 2) Alle Kulturinstitute und =referate mit Ausnahme jener in Istan

bui~ Kairo und Teheran weisen Dienstwohnungen auf. Es wohnen im: 

,KIRom:Leiter mit Gat'tin und 2 Kindern 

Hauswart mit Familie 

ChauffeUr mit Famili'e 

VB Haria A. Kie,nle 

KI,Paris: Leiter mit Gattin und 3 Kindern 

Prof. Kogler mit Gattin und 2 Kindern (als Leiter des ange

schlo ssenen Studen tenheime's dort wohrihaft) 

HaUs'nart mit Gattin 

.KI London: Leiter mit Gattin 

HausWart mit Familie 

KINew lOrk: Leiter mit Gattin und 1 Kind 

1 KindermädchenimiIaushaltdes Leiters 

Haus\vart mit Gattin und drei ·Kindern 

KI Vlarschau: Leiter mit Gattin und zwei Kindern 

'I Kind'ermädchenim Haushalt des Leiters 

ad 3) Auf' Grund des in 1 = 2 dargelegten Sachverhalte,sist eine 

Verle;tzung 'der bestehenden Rechtsvorschriften Cobzit 0 ,Erläß)'nd:chtge

geben~ 
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349t:A.B. 

'zu 333/J 
2 

Ich wiederhole des Zusammenhanges dieser schriftlichen Anfrage mit 

mündlichen Anfragen wegen, daß ich weder hinsichtlich der 1962 (also vor 

meiner Hinisterschaft) erfolgten Einstellung und Einstufung der Vertrags

bediensteten Kienle noch hinsich tlich der Zmveisung eines Raume,s als 

Dienstwohnung je eine Weisung erteilt oder eine ,sonstige Veranlassung ge

troffen habe. 

-o-e-,,'" 
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